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An das
Mitglied des Deutschen Bundestages
Frau Dr. Kirsten Tackmann
Platz der Republik I
I l0l I Berlin

I tr. Junj tefi

Frrge lür den Monet Juni 2010
Ihre am 7. Jwri 2010 im Bundeskanzleramt eingegangene sckiftliche Frage Nr. 6/30

Sehr geehrte Frau Kollegür,

Ihre schriftliche Frage

,,Welche Position vertritt die Brurdesregierun g nx Frage einer Zulassung von Sleyja
rebaudiana zum Albau in der EuropiüJchen Ünion hin;ichtlich der stsnäörtlichen Be
dingunggl und der veöesserung der Agro^Biodiversität und wie sieht die Bundesregre-
rung die Zulassung von Stevia als Leb€nsmittel?,,

beantworte ich wie folgt:

Bei der Pflanze Sre via rebaudiana Bertoni, Blättem und anderea Teilen dieser pflarze sowre
Ezeugnissen daraus handelt es sich um anlessungspflichtige neuartige LebensmitteVnzuartige
Lebensmittelzutaten im sinne der Verordnung (EG) Nr. z5s/971, da sie vor dem Inlcrafttreteo
der Verordnung ( I 5- Mai I 997) in der EU noch rricht in nenneflswsrtern umfam filr den
menschlichen Verzehr verwendet wordeo sind.

Aus der Pflanze Srevia rebaudiana Bertoni iso lierte Stoffe, die wegen ilrer süßenden Eigen-
schaften verwendet werden solle4 werden als Lebensnrittelzusatzstoffe (Süßungsmittel) inr
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008: eingestuft und sind ebenfalrs zurassungspflichtrg.

l 6 : - i  l l l ; ! S :  l : . l I - i : - ! i

HAUSl||6CHRIFI

E{ lL

NIERNEI

OATt.l|'|

De rekrctle

Dr. Gerd Müller
Padamsntadsch€. $adE8etrBtär
Mitgli8d dEs Doubch8n 8und66lä9s8

WilhElmdraße 54, 10117 86rtin

+49 (0)30 18 5ZB - 1665
i49 (0)30 1B 529 - 4985
31 @ bmolv. bund.d€
w*v.bmelv.de
311228$/m02

I Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäiscbeo Pariaruots und des Rates vsm 27. JaDuar 1997 über ncuartrge
, 

I*bensmirel rmd neruniBe Lbcnsmittelzutaten (ABl. L 43 vom 14.2.1997, S. l)" verordnung @C) Nr' 1333/200E des Europäischen Parlaments und des Rares vo(o 16. Dezcrnber 200g üt*r
I*bcnsmittclzusatzstofe (ABl. L 354 vom 31.12,200g. S. l6 )
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Sowolrl eine Zulassung von Slevia rcbaudiana Bertoni als neuartiges Lebensmittel als auch
eine zulassung süß schmeckender Inhaltsstoffe der stevia-pflanze (2. B. stwioside) als Le-
bensmittelzusatzstoffe richta sich nach dern jeweils einsclLlägigen EU-Recht. Entsprechende
Zulassungen können nur dann erteilt werder! wenn die Sicherheit der betreffenden Erzeugnis-
se belegl ist' EU-Zulassungen bestehen bishsr nicht. Eine einzelstaatliche Zulassung ist vor
dem Hintergrund des bestehenden Eu-Rechtes nicht möglich. Eine in Frankreich vorliegende
befristete nationale Zulassung für spezifische Stevia-Inhaltsstoffe als Süßungsmittel (Rebau-
diosid A) wrude vor der Anwendbarkeit des neuen EU-Lebensmittelzusatzstoftechtes erteilt.
Nach bisher geltendem EU-Recht war eine solche M6glichkeit noch vorgesehen.

Hinsichtlich einer Verwendung von Steviosiden als Lebensmittelzusatzstoffe wird auf die am
14. Äpril 2010 veröffentlichte Stellungnahme der Europäischen Bekirde fiir Lebensmittejs!
cherheit (EFSA) verwiesen (siehe lrttp://www.eßa-eurupa.ery'ery'scdocs/scdoc/1537.htm). Auf
Basis dieser Stellungnahme wird nun die Europäische Kommission eine etwaige Zulassung
von Steviolglycosiden als Siißungsmittel in der Europäischen Union prüfen.

In Bezug auf eine Zulassung der Pflarue Stevia rebaudiana Bertoni, Blätter wrd andeter Teile
dieser Pflanze sowie Erzeugnissen daraus als neuartige Lebensmittel ist beim Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) - der gem?iß EU-Recht zuständigen
nationalen Erstprüseluirde - ein Artrag anhlingig. Nach meiner Kenntnis srelrcn noch für die
Bewertung erfo rderliche Informationen aus.

Es sei daraufverwiesen, dass die Bundesregierung etwaige Zulassungen aufEU-Ebene nur
dann unterstützen kanr\ wenn die besteherulen Anford*ungen, insbesondere hinsichtlich der
Sicherheit, eingehalten sind.

Unter gartenbaufachlichan sowio Agrobiödiv€rsitätsgesichtspunLten spricht grundsätzlich

nichts gegen eine Zulassung von stevia rebaudiana Berton! sofern die vorstehend genannten
lebensmittelrechtlichen Voraussetzungen sgwie die sorstigen nationalen und urternationalen
Anforderungen beim Handel un<l der venvendung pflarzengenetischer Ressourcen erfüllt
sind.

Mit freundlichen Gri.ißen
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